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Anlage 1 

 
Antrag des Vorstandes auf Anpassung des Grundbeitrages 

zur Delegiertenversammlung 
des Brühler Turnverein 1879 e.V. am Dienstag, 27.05.2025 

im BTV-Sportzentrum, Von-Wied-Straße 2, 50321 Brühl 
 

 

 

Hiermit beantragt der Vorstand mit Wirkung zum 01. Januar 2026 die Anpassung des Grundbeitrages 

für Erwachsene (derzeit 11,50 €/Monat) um 1,50 EUR/Monat (auf dann 13,- EUR/Monat) 

sowie für Kinder/Jugendliche/Azubis (derzeit 10,50 EUR/Monat) um 0,50 EUR/Monat (auf dann 11,- 

EUR/Monat). 

Ein entsprechender Beschluss wirkt sich auch auf den Familienbeitrag aus, da dieser zwei 

Erwachsenenbeiträgen entspricht: Anpassung von derzeit 23,- EUR/Monat auf dann 26,- EUR/Monat. 

 

 

Begründung: 

 

Seit der letzten Anpassung der Grundbeiträge hat es in allen für den Brühler Turnverein relevanten 

Bereichen deutliche Kostensteigerungen gegeben. 

 

Durch hohe Tarifabschlüsse in den vergangenen beiden Jahren ist es in der Folge zu einer erheblichen 

Preisentwicklung, z.B. bei Handwerksunternehmen und anderen für den BTV relevanten Dienstleistern, 

gekommen. 

 

Zugleich hat der Anstieg des Mindestlohns sowie nach längerer Abstinenz die Anpassung der Gehälter bei 

eigenen Mitarbeitern zu einem Anstieg der Kosten geführt. 

 

Ebenso ist es erforderlich unseren Verein auf den zu erwartenden weiteren Anstieg des Mindestlohns in 

absehbarer Zeit vorzubereiten. 

 

Die Einnahmenseite konnte zwar auch im Wesentlichen aufgrund einer positiven Mitgliederentwicklung 

verbessert werden, jedoch ist das Niveau aus der vor Corona-Zeit noch nicht wieder erreicht. 

 

Um das annähernd wieder hergestellte Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben zu stabilisieren und in 

absehbarer Zeit wieder Rücklagen z.B. für die Instandhaltung der vereinseigenen Sportstätten sowie den 

Ausgleich von Abschreibungen und Investitionen bilden zu können, ist die o.g. Anpassung der 

Grundbeiträge unbedingt erforderlich. 

 

Die unterschiedliche Höhe des Anpassungsbetrages einerseits bei Erwachsenen und andererseits bei 

Kindern/Jugendlichen/Azubis ist dem karitativen Grundgedanken eines geringeren Beitrages für die 

jüngere soziale Zielgruppe geschuldet. 

 

Durch diese Vorgehensweise kommt es auf Dauer wieder zu der gewollten stärkeren Spreizung zwischen 

dem Grundbeitrag von Erwachsenen und dem von Kindern/Jugendlichen/Azubis. 
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Auszug aus der Beitragsordnung: 
 
 
 
 

aktuelle Textfassung zukünftige Textfassung 

Grundbeitrag 

Grundbeitrag monatlich für Erwachsene = 11,50 € 
Grundbeitrag monatlich für Kinder/Jugendliche/Azubis = 10,50 € 
 
Familienbeitrag ab 3 Personen 
Grundbeitrag und Betriebs- und Instandhaltungsbeitrag für alle 
Mitglieder zusammen 23,- € + 7,- € = 30,- € (Monatlich) zuzüglich aller 
Abteilungsbeiträge und Aufnahmegebühren.  

Grundbeitrag 

Grundbeitrag monatlich für Erwachsene = 13,- € 
Grundbeitrag monatlich für Kinder/Jugendliche/Azubis = 11,- € 

Familienbeitrag ab 3 Personen 
Grundbeitrag und Betriebs- und Instandhaltungsbeitrag für alle 
Mitglieder zusammen 26,- € + 7,- € = 33,- € (Monatlich) zuzüglich aller 
Abteilungsbeiträge und Aufnahmegebühren.  

 

 
 


